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Gesellschaftspolitik

Unternehmensverfassung 
als gesellschaftspolitische Forderung

Dr. OttO|j<unze, Düsseldorf

D ie wirtschaftliche Mitbestimmung w ird seit 
1947 in Unternehmen der Montanindustrie 

praktiziert. Sie wurde -  als „qualifizierte M it
bestimmung“ -d u rc h  das Montanmitbestimmungs
gesetz vom 21.5.1951 gesetzlich geregelt. Das 
Betriebsverfassungsgesetz vom 11.10.1952 führte 
die „einfache“ Mitbestimmung für Kapitalgesell
schaften und einige andere Unternehmensformen 
ein. Das Montanmitbestimmungsergänzungsgesetz 
vom 7. 8. 1956, die sog. Holdingnovelle, dehnte 
die qualifizierte Mitbestimmung in leicht geän
derter Form auf die Konzernobergesellschaften 
der Montanindustrie aus. Diese gesetzlichen Re
gelungen wurden zwar teils als zu weitgehend, 
teils als unzureichend heftig kritisiert, aber letzt
lich als eine Gegebenheit hingenommen, ohne 
daß der Versuch einer näheren und prinzipiellen 
Begründung unternommen worden wäre.
Nur der Deutsche Juristentag beschloß bereits 
1951, eine Studienkommission fü r die Reform des 
Unternehmensrechts einzusetzen. In den Diskus
sionen dieser Kommission und der gleichzeitig 
anlaufenden Aktienrechtsreform wurde deutlich, 
daß die Mitbestimmungsproblematik mit den her
gebrachten gesellschaftsrechtlichen Kategorien 
nicht mehr zu bewältigen war, sondern einer Un
tersuchung bedurfte, an der sich neben Juristen 
auch andere Experten beteiligten. Eine solche 
Untersuchung war der Gegenstand mehrjähriger 
Beratungen eines Kreises von sechs Experten, 
der seine Arbeiten 1957 aufgenommen hatte. Das 
Ergebnis dieser Beratungen liegt nun vor^).

Unternehmen — ein Sozialgebilde

Die Untersuchung geht davon aus, daß das Un
ternehmen nicht oder doch nicht in erster Linie 
als ökonomisches Phänomen zu sehen ist. Es 
darf aber auch nicht mit dem Inhaber des Un
ternehmensvermögens identifiziert werden, sei

1) Unternehmensverfassung als gesellschaftspolitische Forderung. 
Ein Bericht, erstattet von Boettcher-Hax-Kunze-v. Nell-Breuning- 
Ortlieb-Preiler, Duncker a  Humblot, Berlin, 1968.

dieser eine natürliche oder eine juristische Per
son. Eine ordnungspolitische Betrachtung, die 
hier allein in Frage kommt, muß vielmehr im 
Unternehmen ein Zusammenwirken von Men
schen, ein Sozialgebilde, einen lebendigen Orga
nismus, den sog. Unternehmensverband, sehen. 
Dieses Gebilde produziert (Wertschöpfungsver
anstaltung). Es ist eine Leistungseinheit. Diese 
wird herbeigeführt und bewahrt durch die Un
ternehmensleitung und ist deshalb zugleich eine 
Leitungseinheit.

Dieses Sozialgebilde „Unternehmensverband“ ist 
nun der Gegenstand der weiteren Untersuchung. 
Dabei werden jedoch nicht Unternehmen aller 
Größen, sondern lediglich die wegen ihrer Größe 
gesellschaftspolitisch relevanten Unternehmen be
trachtet.

Unzulängliches Unlernehmensrecht

Im Unternehmen wirken unterschiedliche Kräfte 
zusammen. Die wichtigste von ihnen ist die Unter
nehmensleitung als Trägerin der Leitungsfunk
tion. Sie verfo lgt zwar auch eigene Interessen: 
diese decken sich aber nahezu vollständig mit 
dem Interesse des Unternehmens. Das Unterneh
men w ird von ihr geradezu verkörpert. Sie ist der 
Widerpart aller anderen im Unternehmen zusam
mentreffenden Interessen. Ihre Aufgabe ist es, 
die anderen Interessen untereinander und mit 
dem Unternehmensinteresse selbst in Einklang 
zu bringen. Hierbei hat sie eine Art Treuhänder
stellung.

Das geltende Unternehmensrecht regelt im we
sentlichen nur die Rechte der Eigentümer und der 
Gläubiger im Unternehmen, nicht aber diejenigen 
der sonstigen im Unternehmen kooperierenden 
Interessengruppen. Deshalb muß das Unterneh
mensrecht als unzulänglich und daher als drin
gend reformbedürftig bezeichnet werden. Eine 
Ausnahme machen die mitbestimmungsrechtlichen 
Vorschriften, die jedoch lediglich fü r die Kapital
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gesellschaften, nicht aber auch für die Personal
geseilschaften geiten und außerhalb der IVIontan- 
industrie das Arbeitnehmerinteresse nur unzu
reichend und die Interessen der Allgemeinheit 
überhaupt nicht zur Geltung bringen.

Gesellschaftspolitische Forderungen

Das geltende Unternehmensrecht genügt auch 
nicht den gesellschaftspolitischen Forderungen 
einer freiheitlichen Gesellschaft. Diese Forderun
gen sind zurückzuführen auf die „Grundnormen“ 
der Publizität, der freien IVIeinungsbildung, der 
freien Gruppenbildung, der Freiheit verantwort
lichen Handelns und der Legitimation von Macht 
in gesellschaftspolitisch relevanten Gebilden. Es 
wird nicht behauptet, daß in unseren großen Un
ternehmen erhebliche Mißstände herrschten, aber 
die innere Ordnung unserer großen Unternehmen 
ist dringend reformbedürftig, weil sie eben nicht 
den Ordnungsprinzipien einer freiheitlichen Ge
sellschaft entspricht.

Von besonderer Bedeutung ist -  neben der 
Grundnorm der Publizität -  die Grundnorm der 
Legitimation von Macht in gesellschaftspolitisch 
relevanten Gebilden. Nach ihr müssen die Macht
betroffenen bei der Begründung der Machtposi
tionen — sei es auch nur m ittelbar — mitwirken. 
Der Machthaber darf nur auf Zeit — wenn auch 
mit der Möglichkeit erneuter Berufung — bestellt 
werden, und er muß der Kontrolle der von seiner 
Macht Betroffenen unterliegen, die ihn erforder
lichenfalls abberufen können.

Pluralistische Unternehmensordnung

Auf dieser Grundnorm muß sich die innere Ord
nung der Unternehmen — d. h. rechtlich: ihre Ver
fassung -  aufbauen. Zentral ist in dieser Ordnung 
die Rolle der Unternehmensleitung. Sie ist die 
Inhaberin der Unternehmensmacht. Machtbetrof
fene sind die im Unternehmen zusammenwirken
den Interessengruppen, vor allem die Arbeitneh
mer und die Anteilseigner, ferner das Interesse 
der Allgemeinheit, aber unter Umständen auch 
die Geschäftspartner des Unternehmens, vor allem 
die Banken und die sonstigen Gläubiger. Diese 
Interessengruppen bilden zusammen mit der Un
ternehmensleitung den von dieser „beherrschten“ 
Herrschaftsverband. Wegen der Pluralität der in 
ihm kooperierenden Interessen muß auch seine 
Ordnung pluralistisch sein.

Dementsprechend muß die Ausgestaltung der 
Verfassung für Größtunternehmen aussehen. Da
zu sind als Organe außer der Unternehmens
leitung ein Unternehmensrat und eine Unterneh- 
mensversammlung zu bilden. Diese Organisation 
lehnt sich formal an die der Aktiengesellschaft

an, sieht aber eine pluralistische Besetzung nicht 
nur des Unternehmensrates (ähnlich dem Auf
sichtsrat der Montanunternehmen), sondern auch 
der Unternehmensversammlung als des obersten 
Organs vor. Dieses soll sich aus einer begrenzten 
Zahl von Vertretern der Arbeitnehmer und der 
Anteilseigner sowie von Unabhängigen als Ver
treter des Interesses der Allgemeinheit zusam
mensetzen. Dieser Organisationsvorschlag geht 
also über die bloße akzidentielle Mitbestimmung in 
der Montanindustrie hinaus, sieht aber eine „neu
tra le “ , d. h. eine Unternehmensleitung vor, die 
allen Interessen gegenüber gleichermaßen ver
pflichtet, aber auch von allen einzelnen Inter
essen unabhängig ist.

Unternehmensverfassung statt Mitbestimmung

Großes Gewicht ist darauf zu legen, daß der 
Unternehmensleitung der fü r die Anpassung an 
wechselnde Marktlagen und für die rationelle Ge
staltung der Produktion erforderliche Freiheits
raum gewahrt b leibt — ein Umstand, der in der 
Tagesdiskussion der Mitbestimmungsforderung 
entweder überhaupt verkannt oder jedenfalls 
meist nicht deutlich genug gesehen wird, ln der 
laufenden Geschäftsführung soll die Unterneh
mensleitung gerade nicht mitbestimmt, sondern 
frei sein. Deshalb kann auch nicht von Mitbestim
mung gesprochen werden, sondern von einer 
Unternehmensverfassung. Im strengen Wortsinn 
paßt das Wort Mitbestimmung nur auf die M it
bestimmung des Betriebsrates nach dem Betriebs
verfassungsgesetz. Im Unternehmen kann Mitbe
stimmung im wesentlichen nur Legitimation der 
Unternehmensleitung sein, und zwar nicht nur 
Legitimation durch die Arbeitnehmer, sondern 
durch alle im Unternehmensverband zusammen
wirkenden Interessengruppen. Was als M itbe
stimmung im weitesten Sinne für die großen und 
erst recht fü r die Größtunternehmen anzustreben 
ist, ist also eine pluralistische, die richtige Aus
wahl und Kontrolle der Unternehmensleitung ge
währleistende Unternehmensverfassung.

Das Ziel der Verfasser dieser Untersuchung war, 
wie sie im Vorwort sagen, die Problematik einer 
pluralistischen Unternehmensordnung am Modell 
einer Verfassung für Größtunternehmen zu klären. 
Es ist ein gedankliches Modell, das der Entwick
lung weit vorauseilt. Die Überlegungen der Ver
fasser sind insofern theoretisch. Vielleicht kön
nen trotzdem diese Überlegungen der praktischen 
Politik nicht nur im aktuellen Streit um die Ein
beziehung aller großen Kapitalgesellschaften in 
die qualifizierte Mitbestimmung, sondern auch bei 
der Lösung der wirtschafts- und gesellschafts
politischen Fragen nützlich sein, die durch die 
immer stärker werdende Konzentrationsbewegung 
aufgeworfen werden.
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